
  

  

  

 

Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 
 

Im September 2015 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

nach der Veröffentlichung des aktuellen Exis-
tenzminimumberichts Anfang dieses Jahres muss-
te der Gesetzgeber aktiv werden und unter ande-
rem die familienpolitischen Leistungen anpas-
sen. Wir stellen Ihnen die aktuellen Zahlen vor. 
Zudem erfahren Sie, wann die Umsätze privater 
Krankenhausbetreiber steuerfrei bleiben. Im 
Steuertipp beleuchten wir, wann Lohnzuschläge 
für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
steuerfrei gezahlt werden können.  

Gesetzgebung  

Kindergeld und Freibeträge wurden 
rückwirkend zum 01.01.2015 erhöht 

Das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, 
des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des 
Kinderzuschlags ist unter Dach und Fach. Die 
Änderungen gelten rückwirkend zum 01.01.2015. 
Die wichtigsten Neuerungen: 

 Der Grundfreibetrag erhöht sich ab dem 
01.01.2015 auf 8.472 € (+ 118 €) und ab dem 
01.01.2016 auf 8.652 € (+ 180 €). Diese Be-
träge wirken natürlich auch auf die Unter-
haltsverpflichtungen als außergewöhnliche 
Belastungen zurück. 

 Der Kinderfreibetrag (einschließlich des 
Freibetrags für Betreuung und Erziehung oder 
Ausbildung) erhöht sich ab dem 01.01.2015 
auf 7.152 € (+ 144 €) und ab dem 01.01.2016 
auf 7.248 € (+ 96 €). 

 Das monatliche Kindergeld erhöht sich ab 
dem 01.01.2015 um 4 € auf 188 € (erstes und 
zweites Kind), auf 194 € für das dritte und auf 
219 € für jedes weitere Kind. Ab dem 
01.01.2016 erfolgt eine weitere Erhöhung um 
nochmals 2 € pro Kind. 

 Ab dem 01.01.2015 steigt der Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende um 600 € auf 
1.908 €. Jedes weitere Kind wird zusätzlich 
mit 240 € berücksichtigt. Die weiteren Kinder 
können künftig auch im Lohnsteuerabzugsver-
fahren erfasst werden. 

 Nicht direkt ersichtlich, aber dennoch vorhan-
den ist der Abbau der „kalten Progression“. 
Durch eine Änderung der Steuerberechnungs-
formel soll es zu einer leichten Entspannung 
kommen. 
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Das Kindergeld wird in Kürze rückwirkend zum 
01.01.2015 angepasst.  

Die Freibeträge werden erst mit dem Lohnsteu-
erabzug im Dezember berücksichtigt, so dass Ar-
beitnehmer die Auswirkungen vermutlich erst im 
Dezember 2015 bzw. im Januar 2016 sehen kön-
nen. Wie hoch die Entlastung ist, hängt von ih-
rem persönlichen Grenzsteuersatz ab: Durch die 
Anhebung des Grundfreibetrags beispielsweise 
sparen sie Steuern für 118 € ein. Diejenigen mit 
einem höheren Steuersatz (also die Besserverdie-
nenden) werden damit stärker entlastet. 

Behandlungsleistungen  

Wann bleiben Umsätze privater  
Krankenhausbetreiber steuerfrei? 

Zu der Frage, wann die Umsätze privater Kran-
kenhausbetreiber steuerfrei belassen werden kön-
nen, muss zwischen zwei verschiedenen Rechts-
lagen differenziert werden: 

 Bis einschließlich 2008 beließ das deutsche 
Umsatzsteuergesetz die mit dem Betrieb pri-
vater Krankenhäuser eng verbundenen Umsät-
ze unter bestimmten Voraussetzungen steuer-
frei; bei Krankenhäusern, die nicht unter das 
Krankenhausentgeltgesetz oder die Bundes-
pflegesatzverordnung fielen, mussten zum 
Beispiel mindestens 40 % der jährlichen Bele-
gungs- oder Berechnungstage auf Patienten 
entfallen, bei denen das Entgelt für Kranken-
hausleistungen nicht höher war als für allge-
meine Krankenhausleistungen. 

 Seit 2009 stellt das Umsatzsteuergesetz die 
Behandlungsleistungen von privaten Kran-
kenhausbetreibern nur umsatzsteuerfrei, wenn 
es sich um eine Hochschulklinik, ein in den 
Krankenhausplan eines Landes aufgenomme-
nes Plankrankenhaus oder ein Krankenhaus 
handelt, das einen Versorgungsvertrag mit den 
Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen 
abgeschlossen hat. 

Hinweis: Da die Kassenverbände solche Ver-
sorgungsverträge nur abschließen dürfen, 
wenn es für die bedarfsgerechte Krankenhaus-
behandlung der gesetzlich Versicherten erfor-
derlich ist, steht die neue Umsatzsteuerfreiheit 
nach nationalem Recht unter einem faktischen 
Bedarfsvorbehalt. 

Zur alten Rechtslage bis 2008 hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) entschieden, dass die 40-%-
Grenze unionsrechtskonform ist und nicht ge-
gen den Neutralitätsgrundsatz verstößt. Damit ist 
die Klage eines Krankenhausbetreibers geschei-
tert, der sich über das nationale Recht hinwegset-

zen und seine Steuerfreiheit direkt aus dem Uni-
onsrecht ableiten wollte. 

Das Urteil des BFH zur neuen Rechtslage ab 
2009 ist dagegen für die Betroffenen positiv aus-
gefallen: Nach Ansicht der Richter entspricht die 
neue nationale Befreiungsvorschrift nicht dem 
Unionsrecht. Denn der nationale Gesetzgeber hat 
die Steuerfreiheit unter einen sozialversiche-
rungsrechtlichen Bedarfsvorbehalt gestellt, der 
dem Unionsrecht fremd ist. Diesen Standpunkt 
hatte bereits ein anderer Senat des BFH in einem 
Urteil aus dem Jahr 2014 vertreten. 

Hinweis: Ab 2009 können sich private Kran-
kenhausbetreiber für eine Steuerfreiheit ihrer 
Umsätze somit unmittelbar auf das Unions-
recht berufen, das die Steuerbefreiung unter 
großzügigeren Voraussetzungen gewährt. 

GEMA-Abgabe  

Hintergrundmusik in der Praxis ist nicht 
vergütungspflichtig 

Läuft auch in Ihrer Praxis Hintergrundmusik? Die 
ablenkende Wirkung dezenter Klänge im Be-
handlungszimmer schätzen zum Beispiel viele 
Zahnärzte. Kürzlich hat sich der Bundesgerichts-
hof (BGH) damit auseinandergesetzt. 

Grundsätzlich ist für die öffentliche Wiedergabe 
von Musik eine Urheberrechtsabgabe zu zah-
len, die im Regelfall die Gesellschaft für musika-
lische Aufführungs- und mechanische Vervielfäl-
tigungsrechte (GEMA) erhebt.  

Im Streitverfahren hatte ein Zahnarzt einen urhe-
berrechtlichen Lizenzvertrag mit der GEMA ge-
schlossen, um gegen Bezahlung Hörfunksendun-
gen in seiner Praxis wiedergeben zu dürfen. Im 
Dezember 2012 kündigte er diesen Vertrag je-
doch fristlos. Hintergrund der Kündigung war ein 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), 
demzufolge die Wiedergabe von Musik nur dann 
vergütungspflichtig ist, wenn sie gegenüber einer 
unbestimmten Zahl potentieller Empfänger und 
recht vielen Personen erfolgt. 

Da diese Voraussetzungen in Praxisräumen im 
Allgemeinen nicht erfüllt sind, hat der BGH im 
Sinne des Zahnarztes entschieden. Dieser hat den 
Lizenzvertrag zu Recht vorzeitig gekündigt, da 
mit dem EuGH-Urteil die Geschäftsgrundlage für 
den Vertrag entfallen war. Daher durfte die 
GEMA die vereinbarte Vergütung auch nur bis 
Dezember 2012 beanspruchen. 

Hinweis: Sofern Sie einen Vertrag mit der 
GEMA haben, sollten Sie überprüfen, ob die-
ser noch erforderlich ist. Eine genaue Zahl, ab 
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der man von „recht vielen Personen“ ausgehen 
kann, lässt sich leider nicht festlegen. Bei der 
Größe üblicher Praxisräume dürfte sie jedoch 
nicht überschritten sein. 

Forschung  

Monatssalär von 2.700 € aus  
Stipendium steuerfrei 

In Deutschland werden wissenschaftliche Spit-
zenkräfte über eine Vielzahl von Stipendien ge-
fördert. Entsprechende Zahlungen können steuer-
frei bezogen werden, wenn das Stipendium einen 
Betrag nicht übersteigt, der für die Erfüllung der 
Forschungsaufgabe oder Bestreitung des Lebens-
unterhalts und Deckung des Ausbildungsbedarfs 
erforderlich ist. Wie hoch dieser Betrag ausfallen 
darf, steht allerdings nicht im Gesetz. 

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hat vor dem 
Bundesfinanzhof (BFH) durchgesetzt, dass die 
Zahlungen von 2.700 € pro Monat, die sie aus ei-
nem Forschungsstipendium empfangen hatte, 
steuerfrei belassen werden. Das Finanzgericht 
hatte ihr die Steuerfreiheit verwehrt, weil das Sti-
pendium den Betrag überstiegen habe, der für 
Forschung und Lebensunterhalt erforderlich sei. 
Die Grenze des Erforderlichen sei bei einem 
Monatsbetrag von 2.000 € erreicht. 

Der BFH sprach sich jedoch für die Steuerfreiheit 
aus und ging trotz der Höhe der monatlichen Zah-
lungen nicht von einer Überschreitung des Erfor-
derlichen aus. Er nannte zwar ebenfalls keine 
konkrete Höchstgrenze für Stipendien, stellte 
aber klar: Bei der Bestimmung des erforderlichen 
Lebensunterhalts sind das Alter des Stipendiaten, 
seine akademische Vorbildung und seine typi-
schen Lebenshaltungskosten in seiner konkreten 
sozialen Situation zu berücksichtigen. Zugunsten 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterin wirkte sich 
aus, dass ihr Verdienst vor dem Stipendium in 
etwa gleich hoch gewesen war. 

Krankenversicherung  

Bonuszahlung der Kasse mindert den 
Sonderausgabenabzug nicht 

Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Kranken-
versicherung sind als Sonderausgaben von der 
Einkommensteuer abziehbar. Etwaige Beitrags-
rückerstattungen sind jedoch aus den Beiträgen 
herauszurechnen, sie mindern also die abziehba-
ren Sonderausgaben. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat ent-
schieden, dass Bonuszahlungen einer gesetzli-
chen Krankenversicherung den Sonderausgaben-

abzug nicht mindern. Geklagt hatten Eheleute, 
die bei der Betriebskrankenkasse (BKK) versi-
chert waren. Sie hatten am „Bonusmodell Vor-
sorge PLUS“ der BKK teilgenommen und dafür 
150 € als Zuschuss erhalten. Mit diesem Betrag 
fördert die BKK private Vorsorge- und Gesund-
heitsmaßnahmen wie etwa Massagen, Brillen, 
Behandlungen beim Heilpraktiker, Nahrungser-
gänzungsmittel oder private Krankenzusatzversi-
cherungen. Das Finanzamt bewertete die Bonus-
zahlung als Beitragsrückerstattung. 

Dem ist das FG nicht gefolgt: Um mit den Son-
derausgaben verrechnet werden zu können, müs-
sen Erstattungen gleichartig mit den Beiträgen 
zur Krankenversicherung sein. Beim Bonusmo-
dell der BKK war diese Gleichartigkeit aber 
nicht gegeben. Denn mit der Bonuszahlung er-
stattete die Kasse Krankheitskosten, die nicht 
Gegenstand des Versicherungsschutzes waren. 
Außerdem führte das FG an, dass alle Mitglieder 
der Krankenkasse einen Anspruch auf Versiche-
rungsschutz hatten - unabhängig davon, ob sie am 
Bonusprogramm teilnahmen. 

Eizellspende  

Keine außergewöhnliche Belastung bei 
verbotener Heilbehandlung 

Manche Kosten treffen einen im Leben, ohne 
dass man sich wehren kann, während andere ver-
schont bleiben: etwa Krankheitskosten. Daher 
lässt der Gesetzgeber für solche Aufwendungen 
einen steuerlichen Abzug als außergewöhnliche 
Belastungen zu, sofern eine bestimmte individu-
elle Belastungsgrenze überschritten ist (abhängig 
vom Familienstand, von der Anzahl der Kinder 
und vom Einkommen). 

So versuchte eine Steuerzahlerin, die Kosten ei-
ner Eizellspende, die sie in Spanien erhalten hat-
te, steuerlich geltend zu machen. Ihre Fähigkeit, 
eigene Eizellen zu bilden, war stark einge-
schränkt. Im Prinzip können Kosten, die der Hei-
lung einer Krankheit dienen oder eine Krankheit 
erträglich machen sollen, als außergewöhnliche 
Belastung von der Steuer abgezogen werden. Das 
setzt jedoch voraus, dass die Heilbehandlung von 
einer in Deutschland zur Ausübung der Heilkun-
de zugelassenen Person entsprechend den Richt-
linien der Berufsordnung der zuständigen Ärz-
tekammer durchgeführt worden ist.  

Im Streitfall hatte die Behandlung jedoch in Spa-
nien stattgefunden. In Deutschland sind Eizell-
spenden durch das Embryonenschutzgesetz ver-
boten. (Strafbar ist nur die Handlung der ausfüh-
renden Person; sich behandeln zu lassen, steht 
nicht unter Strafe.) Daher hat das Finanzgericht
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Berlin-Brandenburg die Aufwendungen der Pati-
entin steuerlich nicht anerkannt. Lediglich die 
Befruchtung eigener Eizellen hätte zu abziehba-
ren Kosten geführt. 

Hinweis: Da die Patientin gegen die Ent-
scheidung Revision eingelegt hat, wird der 
Bundesfinanzhof (BFH) zu diesem Thema 
Stellung beziehen müssen. Die aktuelle Recht-
sprechung lässt selbst in Deutschland erlaubte 
Heilbehandlungen nicht zum Abzug zu, wenn 
sie in der EU durchgeführt werden. Möglich-
erweise wird der BFH die Revision zum An-
lass nehmen, seine Rechtsprechung zu über-
denken. Wir informieren Sie, sobald eine Ent-
scheidung getroffen wurde. 

Erdbeben  

Hilfspaket zur Unterstützung der  
Opfer in Nepal 

Das Bundesfinanzministerium hat besondere 
steuerliche Regelungen für Hilfeleistungen veröf-
fentlicht, die den Opfern der Erdbebenkatastro-
phe in Nepal zugutekommen. Während eines 
Übergangszeitraums vom 25.04. bis zum 
31.12.2015 gelten bestimmte Erleichterungen für 
die Unterstützung von Geschäftspartnern und Ar-
beitnehmern, für den Arbeitslohnverzicht und für 
Spenden auf Sonderkonten. 

Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführ-
lich über diese steuerlichen Maßnahmen. 

Entlastungsbetrag  

Alleinerziehend ohne Kind  
in der Wohnung 

Alleinerziehende können einen Entlastungsbetrag 
von derzeit 1.908 € pro Jahr von der Summe ih-
rer Einkünfte abziehen; er erhöht sich für jedes 
weitere Kind um 240 €. Voraussetzung ist, dass 
zu ihrem Haushalt mindestens ein steuerlich an-
erkanntes Kind gehört. Von dieser Haushaltszu-
gehörigkeit ist nach dem Gesetz bereits auszuge-
hen, wenn das Kind in der Wohnung des alleiner-
ziehenden Elternteils gemeldet ist. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die 
melderechtliche Erfassung des Kindes eine un-
widerlegbare Vermutung für die Haushaltszu-
gehörigkeit ist. Alleinerziehende haben daher 
auch dann Anspruch auf den Entlastungsbetrag, 
wenn ihr Kind unter Verstoß gegen das Meldege-
setz in ihrer Wohnung gemeldet bleibt, obwohl es 
tatsächlich in einer eigenen lebt. 

Steuertipp  

Steuerfreiheit von Feiertagszuschlägen 
ist an Höchstgrenzen gekoppelt 

Arbeitnehmer können Lohnzuschläge für Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit häufig steuer-
frei beziehen. Voraussetzung für die Steuerfrei-
heit ist, dass die Zuschläge neben dem Grundlohn 
und für tatsächlich geleistete Arbeit in begünstig-
ten Zuschlagszeiten gezahlt werden. 

Die Steuerfreistellung gilt zudem nicht in unbe-
grenzter Höhe, sondern ist in zweierlei Hinsicht 
begrenzt: Zunächst einmal sind Zuschläge nur 
steuerfrei, soweit sie 

 für Sonntagsarbeit 50 %, 

 für Arbeit an gesetzlichen Feiertagen 125 % 
und 

 für Nachtarbeit regelmäßig 25 % des Grund-
lohns nicht übersteigen. 

In dem heranzuziehenden Grundlohn darf zudem 
nur ein Stundenlohn von höchstens 50 € be-
rücksichtigt werden. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer hat einen regel-
mäßigen Stundenlohn von 20 € und erhält ei-
nen arbeitsvertraglich geregelten Zuschlag für 
Sonntagsarbeit in Höhe von 50 %, somit 10 € 
je Stunde. Dieser bleibt in voller Höhe steuer-
frei. Beträgt der laufende Stundenlohn hinge-
gen 60 € und der Zuschlag für Sonntagsarbeit 
30 € je Stunde, bleiben hiervon nur 25 € je 
Stunde lohnsteuerfrei (50 % von 50 €). Ist der 
Sonntag zugleich ein gesetzlicher Feiertag, 
kann der Arbeitgeber anstelle des Sonntagszu-
schlags den höheren Feiertagszuschlag steuer-
frei zahlen. 

Den Umfang der tatsächlich geleisteten Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit müssen Sie ge-
genüber dem Fiskus nachweisen (z.B. durch 
Stundenzettel). Von der tatsächlichen Arbeitsleis-
tung losgelöste, pauschale Zuschläge können re-
gelmäßig nicht steuerfrei gezahlt werden. Pau-
schale Zahlungen können nur steuerfrei bleiben, 
wenn es sich um Vorschüsse oder Abschlagszah-
lungen handelt, die am Ende des Jahres über eine 
Einzelabrechnung anhand der tatsächlich geleis-
teten Arbeit während begünstigter Zuschlagszei-
ten abgerechnet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


